
WEKA - Wellpappen und Kartonagen GmbH 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

 

1. Geltungsbereich 

Sämtliche Lieferungen werden auf Grund dieser Bedingungen ausgeführt. Sie haben 
auch dann Gültigkeit, wenn die Aufträge nicht bestätigt wurden. Sofern nichts anderes 
vereinbart wird, gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen in der zum Zeitpunkt der 
Bestellung des Auftraggebers gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in Textform 
mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, 
ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen. Anders lautende 
Einkaufsbedingungen des Auftraggebers haben nur Gültigkeit, wenn und soweit sie von 
uns schriftlich anerkannt worden sind. Änderungen des Liefervertrages bedürfen der 
Schriftform. Sämtliche Angebote sind freibleibend und gelten erst nach schriftlicher 
Bestätigung. 
2. Angebot / Vertragsschluss 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. 

(2) Die Bestellung der Ware durch den Auftraggeber gilt als verbindliches Vertrags-
angebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses 
Vertragsangebot entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch 
Auslieferung der Ware an den Auftraggeber zu erklären. 

3. Preise / Zahlungsbedingungen 

(1) Alle genannten Preise sind Nettopreise. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich 
in Rechnung gestellt. Wenn nicht anderes vereinbart, ist der Rechnungsbetrag innerhalb 
von 30 Tagen netto zahlbar. Bei einer Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 2 % 
Skonto gewährt. Der Rechnungsbetrag ist während des Verzugs, zum jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. 

(2) Die Angebotspreise sind Tagespreise. Bei Kostenerhöhung bleibt eine Preiskorrektur 
vorbehalten. Die Verkaufspreise verstehen sich ausschließlich Skizzen, Entwürfe, 
Klischees, Muster, Werkzeuge oder sonstige Vorarbeiten, die auf Veranlassung des 
Auftraggebers gefertigt bzw. geleistet wurden. Diese werden auch dann berechnet, wenn 
nachfolgend kein Auftrag erteilt wird. 

4. Annahmeverzug 

Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung 
oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen vom Auftraggeber zu vertretenden 
Gründen, so sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens, 
einschließlich Mehraufwand (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnen wir eine 
pauschale Entschädigung in Höhe von EUR 1,50 pro Palette pro Kalendertag, beginnend 
mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der 
Versandbereitschaft der Ware, höchstens jedoch 5 % des Lieferwertes der verspätet 
gelieferten Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und unsere gesetzlichen 
Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwand, angemessene Entschädigung, 
Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche 
anzurechnen. Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass uns überhaupt 
keiner oder nur ein wesentlich geringer Schaden als verstehende Pauschale entstanden 
ist. 

5. Lieferung / Höhere Gewalt / Rückgabe von Europaletten 

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk, ausschließlich, Verpackung soweit nicht anders 
vereinbart. Mehr- und Minderlieferungen bis zu 15% sind zulässig. Sofern wir 
Lieferfristen bestätigen, handelt es sich hierbei lediglich um die Mitteilung, dass diese 
nach Möglichkeit eingehalten werden sollen. 

(2) Betriebseinschränkungen, Betriebsstilllegungen, Maschinenbruch, Mangel an Roh- 
und Hilfsstoffen oder andere Notstände gelten als höhere Gewalt. 

(3) Erfolgt die Lieferung auf Europaletten, hat der Auftraggeber die gleiche Zahl 
gleichwertiger Europaletten zurückzugeben. Nicht oder beschädigt zurückgegebene 
Europaletten werden in Rechnung gestellt. Palettierung der Lieferung muss vertraglich 
vereinbart werden. 

(4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
geht spätestens mit der Übergabe auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 
Anstalt über. Bei Abholung durch den Auftraggeber ist dieser für den Gefahrübergang 
maßgebend. Der Übergabe bzw. Abnahme durch Abholung steht es gleich, wenn der 
Auftraggeber im Verzug der Annahme ist. 

6. Mängelansprüche des Auftraggebers, Untersuchungs- und Rügepflichten 

Die Mängelansprüche des Auftraggebers setzten voraus, dass dieser seinen 
gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten (§ 377, § 381 HGB) nachgekommen ist. 

Die gelieferte Ware ist unverzüglich zu überprüfen. Beanstandungen und offensichtliche 
Mängel sind innerhalb von 8 Werktagen ab Lieferung und bei der Untersuchung nicht 
erkennbarer Mängel in gleicher Frist, ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Im Falle 
einer gerechtfertigten Beanstandung liefern wir nach unserer Wahl Ersatz oder leisten 
entsprechende Gutschrift. Weitergehende Ansprüche bestehen auch bei Mängeln nur 
nach Maßgabe der nachfolgenden Ziff. 7 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 

7. Sonstige Haftung 

(1) Soweit sich aus diesen AVB, einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen, nichts 
anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen 
Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der 
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit 
haften wir, vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen 
Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung), nur 

a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und 
vertrauen darf). In diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt. 

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 
Pflichtverletzungen durch bzw. zugunsten von Personen, deren Verschulden wir nach 
gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit wir einen Mangel 
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen 
haben und für Ansprüche des Auftraggebers nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der 
Auftraggeber nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten 
haben. Ein freies Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gem. §§ 650, 648 
BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 
Rechtsfolgen. 

8. Verjährung 

(1) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für 

Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Lieferung. Soweit eine Abholung 
vereinbart ist, beginnt die Verjährung mit der Abholung. 

(2) Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und 
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, die auf einem Mangel 
der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen 
Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. 
Schadensersatzansprüche des Auftraggebers gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2(a) 
sowie nach dem Produkthaftungsgesetz, verjähren jedoch ausschließlich nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

9. Toleranzen 

Für branchenübliche Abweichungen in der Leimung, Glätte sowie Reinheit der Papiere, 
Klebung und Heftung übernehmen wir keine Haftung. Für Wellpapperzeugnisse gelten 
folgende zusätzliche Bedingungen als vereinbart: 

a) Die angegebenen Maße sind Innenmaße. Wellpappenerzeugnisse werden nach 
Stückzahl verkauft und berechnet. Maßabweichungen für Erzeugnisse (Verpackungs-
mittel) aus Karton, Well- und Vollpappe sind nach DIN 55429 Teil 2 geregelt. 

b) Zum Anlass einer Beanstandung können geringfügige Abweichungen in den 

Abmessungen nicht gemacht werden, die durch Eigenart der Wellpappe und deren 
Verarbeitung eintreten. Muster werden von Hand gefertigt oder geplottert, für 
technologisch bedingte Abweichungen gegenüber der maschinell gefertigten Lieferung 
haftet der Auftragnehmer nicht. 

c) Bei allen Lieferungen hat der Auftragnehmer das Recht auf die handelsüblichen 
Gewichtsabweichungen von 10% nach oben und unten, die durch die Toleranz in den 
Quadratmetergewichten der Decken- und Wellpappenpapiere begründet sind. 

d) Für geringfügige Abweichungen in der Stoffzusammensetzung, Leimung, Farbe, 
Glätte, Reinheit und Härte der verwendeten Papierlagen sowie der Klebung, Heftung und 
im Druck haftet der Auftragnehmer nicht. Für die Beurteilung von Mängeln kommt es 
nicht auf einzelne Stücke, sondern vielmehr auf den Durchschnittsausfall der gesamten 
Lieferung an, auch wenn sich die Mängelrüge auf Abweichungen im Maß, im Gewicht 
oder in der Menge bezieht. 

10. Eigentumsvorbehalt 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und künftigen 
Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte 
Forderungen) behalten wir uns das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 

der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet 
werden. Der Auftraggeber hat uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein 
Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. 
Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung 
des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 
Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus 
zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 
Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und uns 
den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen 
wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Auftraggeber zuvor erfolglos eine 
angemessene Frist zur Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den 
gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

(4) Der Auftraggeber ist bis auf Widerruf gemäß unten (b) befugt, die unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu 
veräußern. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 
Forderungen gegen Dritte tritt der Auftraggeber schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe 
unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an 
uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des 
Auftraggebers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

(b) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben uns ermächtigt. Wir 
verpflichten uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner 
Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines 
Rechts gem. Abs. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Auftraggeber  uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt 
gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in 
diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Auftraggebers zur weiteren Veräußerung und 
Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

(c) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 
10%, werden wir auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach unserer Wahl 
freigeben. 

11. Schlussbestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen 
soll den übrigen Inhalt der Verkaufs- und Lieferbedingungen nicht berühren. 

Für diese Verkaufs- und Lieferbedingungen und die Vertragsbeziehungen zwischen uns 
und dem Auftraggeber gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
internationalen Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Sitz des Auftragnehmers in Dresden. 
Gerichtsstand ist Dresden. 

Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt. 


